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l.Änderung der Verwaltungsvorschrift des Landkreises Vorpommern-Rügen zur Ange-
messenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten Sozialgesetz-
buch (5GB 11)sowie dem Zwölften Sozialgesetzbuch (5GB XII) vom 1. Januar 2017

- Heizkosten -

Ebenso sind die Unterkunftsleistungen bei Unterbringung in einer stationären Einrichtung
anzupassen:

Mit Veröffentlichung des bundesweiten Heizspiegels 2018, für das Abrechnungsjahr 2017,
wurde es notwendig die Anlagen 3 und 3/dWw der KdU-Verwaltungsvorschrift anzupassen.

Abschnitt VI, Absatz 3
Bei Leistungen in einer stationären Einrichtung sind als Aufwendungen für die Unterkunft
ein Betrag in Höhe von 350,38 € (durchschnittliche Kosten eines Ein-Personen-Haushaltes
aller Teilwohnungsmärkte) und für Heizungein Betrag in Höhe von 85,46 € (bundesweiter
Heizspiegel, Fernwärme, Ein-Personen-Haushalt,Gebäudefläche 100 - 250 rn-) zu berück
sichtigen.
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Anlagen:

Anlage 3 der KdU-W (ab Oktober 2018)
Anlage 3/dWw der KdU-W (ab Oktober 2018)


